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Mitte Mai ist die Regierungsvorlage zum Budgetbegleitgesetz 2025 verö� entlicht worden. Ausgewählte 
relevante Themen werden nachfolgend überblicksmäßig dargestellt. Die � nale Gesetzwerdung bleibt 
abzuwarten.
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Regierungsvorlage zum Budget-
begleitgesetz 2025 veröff entlicht

Die grunderwerbsteuerlichen Tatbestände des Ge-
sellschafterwechsels bzw. der Anteilsvereinigung 
und -übertragung sollen erweitert werden, um große 
Immobilientransaktionen in Form von „Share Deals“ 
besser erfassen zu können (also bei Übertragungen 
von Anteilen an Personen- und Kapitalgesellschaften, 
die ein Grundstück besitzen). Künftig soll eine fakti-
sche Gleichstellung von Asset Deals und Share Deals 
bei Immobilientransaktionen bestehen. Ein GrESt 
auslösender Tatbestand des Gesellschafterwechsels 
soll nunmehr bereits vorliegen, wenn mindestens 75 
% (anstelle 95 %) der Anteile am Gesellschafterver-
mögen bzw. der Gesellschaft innerhalb von 7 Jahren 
auf neue Gesellschafter übergehen. Zukünftig sollen 
nicht nur Gesellschafterwechsel von Personengesell-
schaften, sondern auch an Kapitalgesellschaften, vom 
Anwendungsbereich erfasst sein. Ausgenommen sind 
an Wertpapierbörsen gehandelte Kapitalgesellschaf-
ten. Weiters sollen Übertragungen von Anteilen am 
Gesellschaftsvermögen oder der Gesellschaft von der 
Grunderwerbsteuer erfasst werden, sofern durch die 
Übertragung (mittelbar oder unmittelbar) mindestens 
75 % (anstelle von 95 %) aller Anteile in der Hand einer 
Person oder einer Personenvereinigung vereinigt wer-
den. Unter Personenvereinigung ist grundsätzlich der 
gesellschaftsrechtliche Konzernbegri�  zu verstehen. 
Erfasst sein sollen auch natürliche Personen, die eine 
einheitliche Leitung oder den beherrschenden Ein� uss 
ausüben. Der Tatbestand der Anteilsvereinigung soll 
gegenüber jenem des Gesellschafterwechsels nachran-
gig sein.

Die Bemessungsgrundlage für die GrESt bei Gesell-
schafterwechsel bzw. Anteilsvereinigung und -über-
tragung sowie bei Umgründungen soll weiterhin der 
Grundstückswert sein - der Steuersatz bleibt bei 0,5 % 
(dies gilt auch bei Vorliegen eines Familienverbands 
i.S.d. GGG). Liegt hingegen eine „Immobiliengesell-
schaft“ vor, so soll der gemeine Wert aller betro� enen 
Grundstücke (bei Anteilsvereinigung, Gesellschafter-
wechsel oder Umgründung) die Bemessungsgrundlage 
für die GrESt darstellen (Steuersatz 3,5 %). Eine „Im-
mobiliengesellschaft“ ist insbesondere anzunehmen, 
wenn das Vermögen überwiegend aus Grundstücken 
besteht, die nicht für eigene gewerbliche Zwecke 
genutzt werden (die Veräußerung, Vermietung oder 
Verwaltung von Grundstücken stellen keine gewerb-
lichen Zwecke dar) oder die Einkünfte überwiegend 
durch Veräußerung, Vermietung oder die Verwaltung 
von Grundstücken erzielt werden. Die dargestellten 
Änderungen im Rahmen der GrESt sollen grundsätzlich 
mit 1.7.2025 in Kraft treten und auf Erwerbsvorgänge 
anzuwenden sein, für die die Steuerschuld nach dem 
30.6.2025 entsteht oder entstehen würde.

Verschärfungen bei der Grunderwerbsteuer bei „Share Deals“

Um die Abscha� ung des Klimabonus zumindest 
teilweise zu kompensieren, soll der Pendlereuro ab 
2026 von 2 € auf 6 € angehoben werden. Der maximale 
Erstattungsbetrag für Arbeitnehmer mit Anspruch auf 

das Pendlerpauschale soll von bisher 608 € auf 737 € 
angehoben werden (und im Zuge der In� ationsanpas-
sung 2025 nochmals für 2026 erhöht werden).

Erhöhung des Pendlereuros
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Durch die Umwidmung von Grundstücken - insbeson-
dere von Grünland zu Bauland - kann es oftmals zu aty-
pischen Wertsteigerungen kommen, die nunmehr einer 
stärkeren Besteuerung unterliegen sollen. Konkret soll 
bei der Veräußerung von umgewidmetem Grund und 
Boden ein 30 %iger Umwidmungszuschlag eingeführt 
werden, der dem ermittelten Gewinn bzw. den positi-
ven Einkünften (Überschuss) hinzuzurechnen ist (der 
Umwidmungszuschlag gilt also für betriebliche und 
außerbetriebliche Einkünfte). Führt die Grundstücks-
veräußerung zu einem Verlust, so fällt kein Umwid-
mungszuschlag an. Bedeutsam an der Neuregelung ist, 
dass sich der Umwidmungszuschlag nur auf Grund und 

Boden bezieht, nicht aber auf den anteiligen Veräu-
ßerungsgewinn für nach der Umwidmung errichtete 
Gebäude. Keine Rolle beim Umwidmungszuschlag 
spielt, ob es sich um Altvermögen oder Neuvermögen 
handelt; auch der bei der Veräußerung zur Anwendung 
kommende Steuersatz (Tarifsteuersatz oder besonderer 
Steuersatz) ist irrelevant. Der Umwidmungszuschlag 
soll mit der Höhe des Veräußerungserlöses begrenzt 
sein. Zur Anwendung kommt der Umwidmungs-
zuschlag bei Veräußerungen von Grundstücken ab 
1.7.2025, wenn die wirksame Umwidmung ab 1.1.2025 
stattgefunden hat.

Umwidmungszuschlag bei der Veräußerung von Grund und Boden

Im Sinne der Budgetkonsolidierung soll die Valorisie-
rung von bestimmten Familienleistungen für die Jahre 
2026 und 2027 ausgesetzt werden - so soll etwa der 
Kinderabsetzbetrag für 2026 und 2027 nicht erhöht 
werden. Überdies ist vorgesehen, dass für die Kalender-

jahre 2026 bis 2029 der Ausgleich für die kalte Progres-
sion nur in Höhe von 2/3 der positiven In� ationsrate 
erfolgen soll, das verbleibende Drittel soll ausgesetzt 
werden.

Für die Veranlagung 2025 und 2026 soll die Basispau-
schalierung ausgeweitet werden - so soll für das Jahr 
2025 die Umsatzgrenze von 220.000 € auf 320.000 € 
erhöht werden und der Prozentsatz der pauschalen 
Betriebsausgaben von 12 % auf 13,5 %. Ab der Veran-
lagung 2026 ist sogar die Erhöhung der Umsatzgrenze 
auf 420.000 € vorgesehen - die pauschalen Betrieb-
sausgaben sollen dann auf 15 % angehoben werden. 
Beim reduzierten Pauschalierungssatz von 6 %, etwa 
für schriftstellerische, vortragende, wissenschaftliche, 
unterrichtende oder erzieherische Tätigkeiten, soll ab 
der Veranlagung 2026 ebenso die Umsatzgrenze von 
420.000 € gelten (maximal können daher 25.200 € 
geltend gemacht werden).

Bei der Basispauschalierung in der Umsatzsteuer (Vor-
steuerpauschalierung) bleibt der pauschale Vorsteuer-
betrag bei 1,8 % des Gesamtumsatzes aus Tätigkeiten 
i.S.d. § 22 und § 23 EStG. Der Höchstbetrag der ab-
zugsfähigen Vorsteuern soll - aufgrund der Erhöhung 
der Umsatzgrenzen bei der einkommensteuerlichen 
Basispauschalierung - für 2025 auf maximal 5.760 € 
und ab 2026 auf maximal 7.560 € angehoben werden.

Keine Valorisierung von Familienleistungen

Ausweitung der Basispauschalierung

Regierungsvorlage zum Budget-
begleitgesetz 2025 veröff entlicht



Ausgabe 1 / Juni 2025 Seite 5

Klienteninfo 1 /2025Foissner&Foissner 
S T E U E R B E R A T U N G S G E S E L L S C H A F T

Der Nationalrat hat 2025 Sparmaßnahmen festge-
legt („Budgetsanierungsmaßnahmengesetz 2025 ). 
Wichtige Aspekte sind nachfolgend überblickmäßig 

dargestellt - vereinzelt kommt es auch zu Erleichte-
rungen.

Verlängerung des Spitzensteuersatzes (55 %) für Ein-
kommensteile in Höhe über 1 Mio. € um weitere vier 

Jahre bis inklusive 2029

Ab 1. April 2025 ist die Anwendung des Umsatzsteuer-
satzes von 0 % für Lieferungen, innergemeinschaftliche 
Erwerbe, Einfuhren sowie Installationen von Photovol-
taikmodulen nicht mehr möglich. Der Nullsteuersatz 

kommt bis 31. Dezember 2025 nur mehr dann zur 
Anwendung, wenn die zugrundeliegenden Verträge 
vor dem 7. März 2025 geschlossen wurden.

Die bisherige Befreiung für KFZ, die aufgrund ihres An-
triebs einen CO2-Emissionswert von 0 g/km aufweisen, 
entfällt. Künftig sind nur noch Mopeds (Kleinkrafträder) 
mit elektrischem Antrieb von der motorbezogenen 
Versicherungssteuer befreit. Für E-Autos ist ein eigener 
Steuersatz vorgesehen - überdies wird der Steuer-
satz für PKW mit Plug-in-Hybrid angepasst. Die neue 
Rechtslage gilt für alle KFZ ab 1.4.2025 - Änderungen 

werden somit nur für Versicherungszeiträume nach 
dem Inkrafttreten wirksam. Da die motorbezogene Ver-
sicherungssteuer im Wesentlichen als Erhebungsform 
der Kraftfahrzeugsteuer fungiert und alle widerrecht-
lich genutzten Fahrzeuge in der Kraftfahrzeugsteuer 
erfasst sind, wurden die Änderungen bei der motorbe-
zogenen Versicherungssteuer auch im Kraftfahrzeug-
steuergesetz umgesetzt.

Ab Juli kostet die Ausstellung eines Reisepasses 112 € 
statt bisher 75,90 €, die Gebühr für einen Führerschein 
macht dann 90 € aus anstelle von bisher 60,50 €. Es 
kommt also zu einer Nachvalorisierung der Bundesge-

bühren, sodass die Gebührensätze im Wesentlichen um 
die In� ation seit Juli 2011 erhöht werden (Erhöhung 
um fast 50 %).

Zwecks Konsolidierung des Budgets wird ab 1. Juni 
2025 der Krankenversicherungsbeitrag für Pensionisten 
auf 6 % der Beitragsgrundlage (bisher 5,1 %) erhöht. 
Für einzelne Gruppen erfolgt die Erhöhung ab 2026. 
Zur Abfederung kommt es zum Einfrieren der Rezept-
gebühr 2026 sowie zu einer Arzneimittelobergrenze 

von 1,5 % des Nettoeinkommens (schrittweise Absen-
kung von bisher 2 % des Nettoeinkommens). Überdies 
wird positiverweise der Maximalbetrag der SV-Rücker-
stattung (Negativsteuer) für Bezieher niedriger Pensi-
onen ab dem Kalenderjahr 2025 auf 710 € angehoben 
(bisher 637 €).

Verlängerung des Spitzensteuersatzes

Abschaff ung des Umsatzsteuer-Nullsteuersatzes für Photovoltaikanlagen

Ausweitung der motorbezogenen Versicherungssteuer auf E-Autos

Reisepass wird teurer

Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten werden erhöht

Weitere Sparmaßnahmen 
im Budgetsanierungs-
maßnahmengesetz 2025



Ausgabe 1 / Juni 2025 Seite 6

Klienteninfo 1 /2025Foissner&Foissner 
S T E U E R B E R A T U N G S G E S E L L S C H A F T

Die ertragsteuerliche Behandlung bei Ferialjobs hängt 
grundsätzlich davon ab, ob man bei dem Arbeitgeber 
angestellt ist oder in Form eines Werkvertrags bzw. 
freien Dienstvertrags tätig wird. Dauert das Angestell-
tenverhältnis z.B. nur einen Monat (aber jedenfalls 
kürzer als ein volles Jahr) und werden aufgrund einer 
entsprechend hohen Entlohnung Sozialversicherung 
und Lohnsteuer einbehalten, so ist es ratsam, in dem 
darau� olgenden Kalenderjahr eine Arbeitnehmer-
veranlagung durchzuführen. Der Antrag auf Arbeit-
nehmerveranlagung kann sogar bis zu 5 Jahre zurück 
gestellt werden und führt regelmäßig zu einer Steu-
ergutschrift, da die Bezüge auf das ganze Jahr verteilt 
werden und eine Neudurchrechnung der Lohnsteuer 
vorgenommen wird. Gegebenenfalls kann es auch zur 
antragslosen Arbeitnehmerveranlagung kommen.
Erfolgt die Beschäftigung im Werkvertrag bzw. auf 
Basis eines freien Dienstvertrags, so liegen Einkünfte 
aus selbständiger Arbeit vor und es wird keine Lohn-
steuer einbehalten. Ab einem Jahreseinkommen (im 
Jahr 2025) von 13.308 € bzw. von 14.517 €, wenn 
auch lohnsteuerp� ichtige Einkünfte darin enthalten 
sind, muss eine Einkommensteuererklärung abgege-
ben werden. Umsatzsteuerp� icht ist i.Z.m. Ferialjobs 
auf Werkvertragsbasis bzw. als freier Dienstnehmer 
theoretisch denkbar, aber jedenfalls erst dann, wenn 
die Bruttoeinnahmen 55.000 € übersteigen und auch 
bereits im Vorjahr überstiegen haben. Bis dahin gilt die 

unechte Umsatzsteuerbefreiung als Kleinunternehmer. 
Eher theoretisch ist noch der unionsweite Schwellen-
wert von 100.000 € mitzubedenken - die Umsätze in 
der EU dürfen jeweils weder im laufenden Kalender-
jahr noch im Vorjahr den Schwellenwert von 100.000 
€ überschreiten, um die Kleinunternehmerbefreiung 
in Anspruch nehmen zu können. Bis zu Umsätzen von 
55.000 € im Veranlagungszeitraum (und wenn für den 
Veranlagungszeitraum keine Steuer entrichtet werden 
muss) muss auch keine Umsatzsteuerjahreserklärung 
abgegeben werden (ebenso wenig eine UVA).

Steuerliche Konsequenzen

Ferialjob gefunden? 
Vorsicht bei Steuern, Sozialversicherung 
und Familienbeihilfe

Da Ferialjobs insbesondere in den Sommermonaten 
beliebt sind, sollte man mit der Suche nach dem 
richtigen Job keinesfalls zu spät beginnen. Schließ-
lich wollen ein entsprechender monetärer Zuver-
dienst wie auch das Sammeln von Praxiserfahrung 
sichergestellt sein. Ebenso ist es wichtig, sich mit 
den steuerlichen und sozialversicherungsrechtli-

chen Aspekten sowie etwaigen Auswirkungen auf 
die Familienbeihilfe auseinanderzusetzen, damit es 
im Nachhinein keine bösen Überraschungen gibt. 
Die nachfolgenden Ausführungen gelten selbstver-
ständlich nicht nur für „Ferialjobs“, sondern auch für 
laufende Jobs oder bezahlte Praktika im Rahmen der 
Ausbildung.
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Der Verdienst aus einem Ferialjob kann, insbesondere 
wenn er mit anderen Einkünften zusammenfällt, dazu 
führen, dass die Zuverdienstgrenze für die Familienbei-
hilfe überschritten wird. Ist dies der Fall, so muss der die 
Grenze überschreitende Betrag zurückgezahlt werden. 
An die Familienbeihilfe ist auch das Schicksal des Kin-
derabsetzbetrags geknüpft. Die (zumeist für die Eltern) 
unliebsame Rückzahlungsverp� ichtung tritt ein, wenn 
auf das Kalenderjahr bezogen ein steuerliches Einkom-
men von mehr als 17.212 € (brutto) erzielt wird, wobei 
gewisse Besonderheiten bei der Ermittlung dieser 
Grenze zu berücksichtigen sind. Wichtigste Ausnahme 
ist das Alter, da die Zuverdienstgrenze für Jugendliche 
vor Vollendung des 19. Lebensjahres keine Bedeu-
tung hat. Ab Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
19. Geburtstag folgt, muss allerdings unterschieden 
werden, ob die Einnahmen (z.B. aus dem Ferialjob) in 
den Zeitraum fallen, in dem Familienbeihilfe bezogen 
wurde oder nicht. Erfolgt etwa kurzfristig kein Bezug 
von Familienbeihilfe, so sind Einnahmen während 
dieses Zeitraums nicht maßgeblich für die Berechnung 
der Zuverdienstgrenze. Keine Familienbeihilfe wird z.B. 
bezogen, wenn die vorgesehene Studienzeit in einem 
Studienabschnitt überschritten wurde. Ebenso wenig 
zu relevanten Einnahmen zählen z.B. Sozialhilfe als 
einkommensteuerfreier Bezug, Entschädigungen für 
ein anerkanntes Lehrverhältnis oder Waisenpensionen. 
Das für die Zuverdienstgrenze relevante Einkommen er-

gibt sich schließlich, nachdem die mit den Einnahmen 
zusammenhängenden Ausgaben abgezogen wurden. 
Wichtig ist zu beachten, dass für die Familienbeihilfe 
nicht nur aktive Einkünfte (bei dem Ferialjob sind das 
im Regelfall Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit), 
sondern alle der Einkommensteuer unterliegenden Ein-
künfte maßgebend sind - endbesteuerte Einkünfte (z.B. 
Zinsen oder Dividenden) bleiben steuersystematisch 
korrekt jedoch außer Ansatz.
Neben dem Beobachten der Einkünfte des laufenden 
Jahres, um das Überschreiten der Zuverdienstgrenze 
(z.B. durch einen Ferialjob) antizipieren zu können, ist 
wichtig, dass bei Überschreiten der Zuverdienstgrenze 
die Familienbeihilfe im darau� olgenden Jahr neu bean-
tragt werden muss. Voraussetzung ist freilich, dass das 
steuerliche Einkommen im neuen Jahr die Zuverdienst-
grenze unterschreitet. Die Voraussetzungen für den 
Bezug von Familienbeihilfe bzw. für das Überschreiten 
der Zuverdienstgrenze ändern sich auch dann nicht, 
wenn die Auszahlung der Familienbeihilfe direkt an das 
Kind erfolgt. Dies kann bei Volljährigkeit mit Zustim-
mung des anspruchsberechtigten Elternteils beim 
Finanzamt beantragt werden und führt dann auch zur 
Überweisung des Kinderabsetzbetrags auf das angege-
bene Konto. Rückforderungsansprüche betre� end die 
Familienbeihilfe richten sich trotzdem weiterhin an die 
Eltern.

Familienbeihilfe

Ferialjob gefunden? 
Vorsicht bei Steuern, Sozialversicherung 
und Familienbeihilfe

Die meisten Ferialpraktikanten - wenn sie angestellt 
sind und somit nicht auf Basis eines Werkvertrags bzw. 
freien Dienstvertrags arbeiten - werden sozialversiche-
rungsrechtlich wie normale Arbeitnehmer behandelt. 
Beträgt das Bruttogehalt mehr als 551,10 € monatlich 
(Geringfügigkeitsgrenze), so treten P� ichtversicherung 
und Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen ein.
Schließlich sollte aus Arbeitgebersicht darauf geach-
tet werden, dass die Ferialpraktikanten entsprechend 
entlohnt werden, da es ansonsten zu emp� ndlichen 

Verwaltungsstrafen kommen kann (Stichwort „Lohn- 
und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz“). Es ist 
sicherzustellen, dass weder der kollektivvertraglich zu 
leistende Grundlohn unterschritten wird noch dass es 
bei der Bezahlung von Praktikanten zur Nichtgewäh-
rung von arbeitsrechtlichem Entgelt kommt, welches 
laut Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag gebührt 
(z.B. Überstunden oder Zuschläge laut Gesetz oder 
Kollektivvertrag).

Konsequenzen in der Sozialversicherung
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Die Finanz bekommt ein neues Werkzeug an die Hand, 
um besser gegen Scheinunternehmer oder Schein-
rechnungen vorgehen zu können. Bislang bestand 
das Problem, dass schnelle und wirksame Aktionen 
gegen Scheinunternehmen schwer möglich waren. 
Durch die Einführung eines neuen Finanzordnungswid-
rigkeitstatbestands ist es der Finanzverwaltung nun 
möglich, gegen Scheinunternehmen oder Aussteller 
von Scheinrechnungen bzw. Deckungsrechnungen vor-
zugehen, da schon das Vorbereitungsstadium strafbar 
wird. Nunmehr wird das vorsätzliche Verfälschen von 
Belegen, das Herstellen von falschen oder unrichtigen 
Belegen und das Verwenden derartiger Belege unter 
Strafe gestellt.

Konkret ist nun das Verfälschen eines bestehenden Be-
legs nach den neuen Regelungen strafbar. Verfälschen 
liegt vor, wenn ein existierender Beleg nachträglich 
unbefugt abgeändert wird, sodass der geänderte Inhalt 
den Anschein erweckt, vom ursprünglichen Aussteller 
zu stammen. Beispiel: ein Unternehmen erhält eine 
Rechnung über 5.000 € für Dienstleistungen. Ein Mitar-
beiter ändert den Betrag auf 50.000 € und reicht die ge-
änderte Rechnung ein, um höhere Ausgaben geltend 
zu machen.

Nun ist aber nicht nur das Verfälschen eines Belegs 
strafbar, auch das Herstellen eines falschen oder un-
richtigen Belegs führt zu � nanzstrafrechtlichen Konse-
quenzen. In diesem Fall wird ein Beleg neu erstellt, wo-
bei der scheinbare und der tatsächliche Aussteller nicht 
identisch sind (falscher Beleg) oder der Beleg inhaltlich 
unrichtige Tatsachen widerspiegelt (unrichtiger Beleg). 
Beispiel: ein Unternehmer erstellt eine gefälschte Quit-
tung für eine angebliche Zahlung an einen Lieferanten, 
die nie stattgefunden hat, um die Ausgaben zu erhö-
hen und die Steuerlast zu senken.

Eine dritte strafbare Handlung ist es nun, derartige 
Belege, also verfälschte, falsche oder unrichtige Belege, 
zu verwenden. Dabei ist nicht nur das unmittelbare Ver-
wenden strafbar, also das Aufnehmen derartiger Bele-
ge in die Bücher, sondern auch die Vermittlung solcher 
Belege. Beispiel: ein Vermittler übergibt eine gefälschte 
Rechnung an einen Geschäftspartner, der diese dann 
in seiner Buchhaltung verwendet, um die Ausgaben 
zu erhöhen und die Steuerlast zu senken. Selbst wenn 
die gefälschte Rechnung nicht in die Buchhaltung des 
Geschäftspartners aufgenommen wird, begeht der 
Vermittler eine Finanzordnungswidrigkeit.

All diese Handlungen sind strafbar, wenn sie vorsätz-
lich begangen wurden. Das bedeutet, der Täter muss 
wissen, dass er durch das Verfälschen oder unrichtige 
Ausstellen eines Belegs eine Abgabenverkürzung be-
wirken kann. Die neue Finanzordnungswidrigkeit wird 
mit einer Geldstrafe von bis zu 100.000 € bestraft.

Neue Finanzordnungswidrigkeit im 
Kampf gegen Scheinunternehmen und 
Scheinrechnungen


